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(Bei Antwort Angabe des Ar. erbeten) Neustadt an der Weinstraße, den 3.0Oktober 1955 

Landratsamt 
Neustadt an der Weinstraße 

Sammelruf Nr. 115 
Postsched-Konto Nr. 15940 

der Kreiskasse Neustadt an der Weinstraße 
Amt Ludwigshafen am Rhein 

Girokonto bei den Kreissparkassen 
Neustadt an der Weinstraße Nr. 38 

und Bad Dürkheim Nr. 14 

An 

die Bezirksregierung der Pfalz 

N e u s t a d t an der einstrasse 

Betreff: 

eil'sbauunsplan Hassloch, Industriegebiet 
"an er äusseren Sandweggewanne", 

Bezirksregierung der Pfalz} 
- c:m:::lei - , 

i. 1055/.' 

, iEj 
5 

Zur RE. Vom 23.5.1955 -A2.: 41-H/0-143/31 
-gb.Nr. 6602/55 

Beilagen: 

2 Abdrucke des Vermerks über erlgte 
Feststellung und Bekanntmachung 

1 beglaubigter Auszug aus dem Proto­ 
kollbueh der Gemeinde 

Der mit obenbezeichneter Entschliessung 

genehmigte Teilbebauungsplan Hassloch, Industriegebiet "an der 

äusseren Sandweggewanne" wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 

12.9.1955festgestellt; die Feststellung wurde am 15.9.1955 

öffentli:!h bekanntgegeben. Feststellung und Bekanntmachung wurden 

auf den Unterlagen vermerkt. 

Im Vollzug des vorletzten Abs. der ge­ 

nannten Entschliessung werden hiermit die angeforderten Abdrucke 

der entsprechenden Vermerke nebst dem beglaubigten Auszug aus 

dem Protokollbuch der Gemeind, Vorlage gebracht. 



Den Teilbebauungsplan nebst Erläuterungen für das Industrie­ 
gebiet; innerhalb der "fusseren Sandweg-Gewanne" hat die Ge­ 
meinde HaBloch gemäß $ 19(3) des Aufbaugesetzes vom 1.8.49 
durch Gemeinderatsbeschluß vom 12.9.1955 in seiner genehmig­ 
ten Form festgestellt und dies in ortsüblicher Weise unterm 
15.9.1955 öffentlich bekannt,egeben. 

h, den 19. September 1955 
meindeverwaltung: 

Den Teilbebauungsplan nebst Erläuterungen für das Industrie­ 
gebiet innerhalb der "usseren Sandweg-Gemanne" hat die Ge­ 
me inde Haßloch gemäß $ 19 (3) des Aufbaugesetzes von 1.8.49 
durch Gemeinderatsbeschluß vom 12.9.1955 in seiner genehmig­ 
ten Form festgestellt und dies in ortsüblicher Weise unterm 
15.9.1955 öffentlich bekanntgegeben. 

och, 
e 

en 19. September 1955 
meindeverwaltung: 

\ 

bauunesplan nebst den Erläuterungen in seiner genehmigten Form endgültig 
fest. Die Feststellung ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Für richtigen Auszug! 
Haf loch, den 19. September 1955 

-. Die Gemeindeverwaltung: 

Fe. 

n 

:e 



/ 
Auszug 

aus der Sitzungsniedershrifi des Gemeinderates Haßlo~ 

vom..12..September 

Betreff: Grundstücksangelegenheiten 

Anwesend: 

1. Bürgermeister Schneider....... 
als Vorsitzender, 

2. 1. Beigeordneter ~~_I'.~J:l~. . . . . . 

3. 2. Beigeordneter Dr. Sang . 

4.l9 Gemeinderäte. 

19 55 

In der heutigen Sitzung, zu welher alle im 

Gemeindebezirk anwesenden Gemeinderäte 

ordnungsgemäß geladen und zu der von 25 

gesetzlihen Mitgliedern..2].. und der 

Bürgermeister ersdienen waren, wurde Pol 

gendes besdlossen: 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Bebauungsplan für das Industrie­ 
gelinde innerhalb der usseren Sandweggewann durch die Bezirksregierung 
Pfalz mit ntschl. vom 23.5.55 Az. Al-H/c-143/31 Tagebuch No. 6602/55 
genehmigt worden sei. 

Der Gemeinderat nahm hievon ohne Erinnerung Kenntnis und stellte den Be 
bauungsplan nebst den Erläuterungen in seiner genehmigten Form endgültig 
fest. Die Feststellung ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Für richtigen Auszug! 
Haf loch, den 19. September 1955 
; Die Gemeindeverwaltung: 

ürgermeister. 
Fe. 


